
Zur Sache

Tariflicher Mindestlohn folgt unserem Konzept 
... und im „Tarifpaket“ steckt noch viel mehr drin   

Peter Weiß
Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe

desparteitag einen Beschluss über die 
Einführung eines allgemeinen Min-
destlohnes gefasst. Dieser wurde in 
einem Beschluss einer Fraktions-Ar-
beitsgruppe unter Beteiligung von Ar-
beitnehmergruppe und Parlaments-
kreis Mittelstand mit Leben gefüllt. 
Kern ist eine sozialpartnerschaftliche 
Lösung, eine Festsetzung der Min-
destlohnhöhe durch eine Kommissi-
on der Tarifvertragsparteien. Ein Min-
destlohn auf sozialpartnerschaftli-
cher Basis bietet die beste Gewähr, 
dass keine Jobs gefährdet werden. 
 
Eine Umsetzung unserer Vorstellun-
gen scheiterte dann am Widerstand 
des damaligen Koalitionspartners. 
Jetzt ist es uns gelungen, unser Mo-
dell mit der Festsetzung des Mindest-
lohnes durch eine Kommission der 
Sozialpartner mit echten Kompeten-
zen durchzusetzen. Allein der Ein-
stieg erfolgt - hier folgen wir wie im 
Koalitionsvertrag vereinbart dem An-
satz des Koalitionspartners - aufgrund 
politischer Festlegung.  

 
Es ist keine Zukunftsoption für eine 
bürgerlich geprägte Gesellschaft, 
wenn immer mehr Beschäftigte – so-
gar trotz einer beruflichen Ausbil-
dung im anerkannt besten System der 
Welt – mit Mühe und Not ihre Exis-
tenz bestreiten können und nicht da-
mit rechnen dürfen, einmal eine über 
dem Grundsicherungsniveau liegen-
de Rente zu beziehen. Besonders aus-

Liebe Kolleginnen,  
     liebe Kollegen,

 
mit dem Tarifautonomiestärkungsge-
setz mit dem allgemeinen Mindest-
lohn hat der Bundestag ein Gesetz von 
epochaler Bedeutung beschlossen. 
Zwar gelten in Deutschland derzeit in 
15 Branchen allgemeinverbindliche 
Mindestlöhne, meist unter unionsge-
führten Bundesregierungen umge-
setzt, und dieses nachweislich ohne 
Verwerfungen und Arbeitsplatzver-
luste. Aber neu ist, dass nun auch die 
„weißen Flecken“ auf der Tarif-Land-
karte bei der Lohnsicherung geschlos-
sen werden sollen.

 
Bereits im Jahr 2011 hat ein CDU-Bun-

geprägt ist das in klassischen Frauen-
berufen. Dabei sind vernünftige Löh-
ne und Wettbewerbsfähigkeit, 
nationale wie intenationale, über-
haupt kein Widerspruch, wie zum 
Beispiel die Löhne in unseren höchst 
erfolgreichen Industrien zeigen. In 
anderen Sektoren, insbesondere in 
Teilen  des Dienstleitungsbereichs, ist 
hingegen eine erhebliche Schieflage 
entstanden.    

Mindestlohn als 
ordnungspolitisches Instrument

Der gerechte Lohn ist auch eine Frage 
der Würde des Menschen. Als politi-
sche Kraft, die sich auf ihre christliche 
Wurzeln bezieht, sind wir hier in be-
sonderer Weise gefordert. Auch die 
Soziale Marktwirtschaft als bewährte 
Wirtschaftsordnung ist für uns Maß-
stab des Handelns. In ihrem Sinne ist 
der allgemeine Mindestlohn für uns 
mehr noch als ein Akt der Lohnsiche-
rung: sie ist ein ordnungspolitisches 
Instrument. Schon der erste allge-
meinverbindliche Branchenmindest-
lohn in der Bauwirtschaft aus dem 
Jahr 1997, initiiert von Norbert Blüm, 
hatte die Gewährleistung eines fairen 
Wettbewerbs zu Ziel. Nicht anders ist 
es mit dem allgemeinen Mindestlohn, 
den wir jetzt einführen.  

Für die meisten Betriebe in Deutsch-
land ist der Mindestlohn kein 
Schreckgespenst, ganz im Gegenteil. 

Informationen aus 
der Arbeitnehmergruppe 
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Zur Sache

Die Unternehmen brauchen sich 
nicht mehr mit mitunter ruinöser 
Lohnkonkurrenz auseinanderzuset-
zen und können sich jetzt ganz auf 
den Wettbewerb über Qualität, Inno-
vation und Kreativität konzentrieren. 
Sie wissen auch, dass eine angemes-
sene Bezahlung zu einem attraktiven 
Berufsbild gehört, in Zeiten eines 
wachsenden Fachkräftemangels 
durchaus ein Argument. 

Keine Ausnahmen, die den
Wettbewerb verzerren 

 
Bei unseren Entscheidungen über 
Ausnahmen haben wir den Wider-
spruch vermieden, einerseits den 
Ordnungsrahmen zu stärken und an-
dererseits wieder neue Fehlanreize 
zu schaffen. Es gibt keine Ausnah-
men für bestimmte Personengrup-
pen wie Minijobber, Rentner oder 
jobbende Studierende. Solche Aus-
nahmen wären in der Sache schwer 
zu rechtfertigen gewesen, und wir 
hätten Anreize für neue wettbewerbs-
verzerrende Niedriglohnmodelle ge-
schaffen. Keine der jetzt vereinbarten 
Ausnahmen wird hingegen, unab-
hängig davon, wie man sie im einzel-
nen bewertet, zu einem solchen ver-
zerrenden Effekt führen. 

 
Im „Tarifpaket“ steckt aber noch viel 
mehr drin als der Mindestlohn. Wir 
leisten einen wichtigen Beitrag zur 
Umsetzung der übergeordneten Idee: 
Der Stärkung der Tarifautonomie mit 
guten, passgenauen und in sozial-
partnerschaftlicher Balance ausge-
handelten  Tarifverträgen für mög-

lichst alle Beschäftigten. Der Min-
destlohn ist für uns nicht so etwas 
wie ein Referenzlohn, sondern unte-
re Auffanglinie. 

Bewegung in der Tariflandschaft 
 

Das „Tarifpaket“ hat bereits im Vor-
feld des Gesetzgebungsverfahrens 
mächtig Bewegung in die Tarifland-
schaft gebracht. In einer Reihe von 
Branchen haben sich die Sozialpart-
ner aufgemacht, Tarifverträge abzu-
schließen. Es handelt sich um Bran-
chen, die keine Tarifverträge hatten, 
wie auch um solche mit bestehen-
den Tarifverträgen, die die Über-
gangsphase bis zum endgültigen 
Wirksamwerden des allgemeinen 
Mindestlohnes von 8,50 Euro An-
fang 2017 gestalten wollen. Unmit-
telbar nach dem Bundestagsbe-
schluss über das Tarifpaket haben 
die Vertragsparteien in Landwirt-
schaft und Gartenbau bereits eine Ei-
nigung über Branchenmindestlöhne 
bekanntgegeben. Uns ist wichtig, 
dass sich diese Dynamik fortsetzt.

  
Das zentrale Credo der „Sozialen 
Marktwirtschaft“ lautet: „Wohlstand 
für alle“. Natürlich ist damit nicht ge-
meint, auf dem direkten Wege einer 
staatlichen Lohnfestsetzung, son-
dern indem Rahmenbedingungen 
für eine faire Lohnlandschaft als Ele-
ment eines geordneten Wettbewerbs 
geschaffen werden. Und genau das 
tun wir mit dem „Tarifpaket“. 

Ihr

Gemeinsamer Einsatz für ein gutes Mindestlohngesetz: Peter Weiß, Karl Schiewerling,  
Vorsitzender der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales, und Prof. Dr. Matthias Zimmer, feder-
führender Berichterstatter der Unionsfraktion für den Mindestlohn Foto: Hanna Tucznio
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Zur Sache / Arbeitnehmergruppe aktiv

Bundestagspräsident bei der Arbeitnehmergruppe       

Hoher Besuch bei der Arbeitnehmergruppe: Der 
zweite Mann der Bundesrepublik Deutschland und 
höchste Abgeordnete des Deutschen Bundestages 
kam als Referent zur Sitzung der Arbeitnehmer-
gruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Für Bun-
destagspräsident Norbert Lammert war die Sitzung 
der Arbeitnehmergruppe ein Heimspiel, gehört 
Norbert Lammert bereits seit über 30 Jahren der Ar-
beitnehmergruppe an. 

Aus gegebenem Anlass war die „Zukunft der Mitbe-
stimmung“ an diesem Tag das Thema.  Bereits Mitte 
Februar dieses Jahres hatte Norbert Lammert die 
Weiterentwicklung der Mitbestimmung im Rah-
men einer Konferenz vor Arbeitnehmervertretern 
in Aufsichtsräten börsennotierter Unternehmen 
thematisiert und damit eine Debatte in der Öffent-
lichkeit ausgelöst. Für die Arbeitnehmergruppe war 
es daher folgerichtig, über die Zukunft der Mitbe-
stimmung mit ihm zu diskutieren. 

Schließlich gehört das Plädoyer für die Mitbestim-
mung seit jeher zur Identität der katholischen Sozi-
allehre, der Christlichen-Sozialen und der Sozialen 
Marktwirtschaft. Deshalb stand auch nicht das pro 
oder contra von Mitbestimmung auf der Tagesord-
nung. Angesichts der veränderten Rahmenbedin-
gungen in Gesellschaft und Wirtschaft wurde viel-
mehr die Frage diskutiert, auf welchem Wege die 

Mitbestimmung gestärkt und weiterentwickelt werden könnte. 

Norbert Lammert verwies in diesem Zusammenhang auf die guten 
Erfahrungen der Sozialpartnerschaft in den letzten Jahren und vor al-
lem während der weltwirtschaftlichen Krisenjahre. Wer Mitbestim-
mung lebt, stärkt und weiterentwickelt, sorgt nicht nur für einen fai-
ren Interessenausgleich, sondern leistet auch einen wertvollen Bei-
trag zur Beseitigung von sozialen Ungleichheiten, so der Tenor zum 
Abschluss der Sitzung.   

Dialog mit den katholisch-sozialen Verbänden       

Vom 28. Mai 2014 bis 01. Juni 2014 
fand der 99. Katholikentag in Re-
gensburg unter dem Leitwort „Mit 
Christus Brücken bauen“ statt. Die 
Arbeitnehmergruppe der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion mit ih-
rem Vorsitzenden Peter Weiß be-
suchte die katholisch-sozialen 
Verbände (Familienbund der Ka-
tholiken, BDKJ, Kolping und KAB).

Katholikentage sind seit über 160 
Jahren ein Spiegelbild des Lebens in 
der katholischen Kirche, bunt und 
vielfältig, ernst und fröhlich, geist-
lich und politisch zugleich. In der 
Vergangenheit haben die Katholiken-
tage zentrale christlich-soziale Fra-
gen aufgegriffen und den Weg für un-
sere Sozialordnung  geebnet.

In Regensburg ging es um Fragen, 
welche die Katholikinnen und Ka-
tholiken in unserer heutigen Gesell-
schaft bewegen. Vor dem Hinter-
grund sich verändernder Rahmenbe-
dingungen in unserer Gesellschaft 
ist der Dialog zwischen den Men-
schen die Voraussetzung, um die so-
zialen Errungenschaften in unserem 
Land zu erhalten und den Bedürfnis-
sen unserer Zeit anzupassen.

Das diesjährige Leitwort „Mit Chris-
tus Brücken bauen“ steht daher sinn-
bildlich für den Auftrag, sich an die-
sem Dialog zu beteiligen und ge-
meinsam für diejenigen einzusetzen, 
die der Hilfe der Gemeinschaft be-
dürfen. Wo Menschen zusammen-
finden, werden nicht nur Gespräche 

ermöglicht und Versöhnung gestif-
tet, sondern auch der Rahmen ge-
schaffen, um sich neue Horizonte zu 
erschließen. Wer Brücken baut, ist 
offen für Anderes und Neues und 
fördert den Austausch von Wissen 
und Waren.

Der Katholikentag 2014 war eine sol-
che Brücke. Die vielfältigen Begeg-
nungen werden für den Dialog zwi-
schen Kirche, Gesellschaft und Poli-
tik ein gutes Fundament sein. Im 
Rahmen des Kirchentages hat die Ar-
beitnehmergruppe daher bewusst 
den Dialog zu den katholisch-sozia-
len Verbänden gesucht, um mit 
wichtigen Stützen unserer Gesell-
schaft für die Menschen in unserem 
Land „Brücken“ zu bauen.

Bundestagspräsident Norbert Lammert und Peter Weiß  
                                                                                                   Foto: Frank Zwiener 
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Das Verhältnis zwischen Deutschem Gewerk-
schaftsbund und der CDU/CSU-Fraktion – wie es 
sich seit einigen Jahren gestaltet - ist von Offen-
heit und Gesprächsbereitschaft geprägt. Dies 
zeigte sich erneut beim Parlamentarischen 
Abend, den die Fraktion traditionsgemäß beim 
20. ordentlichen DGB-Bundeskongress im neuen 
CityCube Berlin veranstaltete. 

Dass das Verhältnis zwischen Gewerkschaften 
und Union nicht immer so entspannt war, davon 
wusste Kanzleramtschef Peter Altmaier beim Parla-
mentarischen Abend zu berichten. Altmaier skizzier-
te die großen Linien der Entwicklung seit der Ära von 
Altkanzler Helmut Kohl, als die Beziehungen noch 
von Grundsatzkonflikten geprägt waren. Die Überra-
schung sei groß gewesen, als die rot-grüne Regierung 
im Anschluss das Gleiche machte, wofür die Gewerk-
schaften zuvor die Kohl-Regierung kritisiert hätten, 
sagte Altmaier augenzwinkernd. Dass es trotz vor-
handener Differenzen in der Sache heute einen aus-
gezeichneten Gesprächsfaden gibt, sei aber nicht in 
erster Linie auf diesen Erfahrungsprozess zurückzu-
führen. Vielmehr sei es Angela Merkel gewesen, die 
in der Zeit ihrer Kanzlerschaft auf dieses gute Ver-
hältnis hingearbeitet habe. 

Elke Hannack mit Spitzenergebnis gewählt

Peter Weiß, Vorsitzender der Arbeitnehmergrup-
pe, die den Parlamentarischen Abend veranstaltete, 
betonte die Bedeutung einer von politischen Kräften 
unabhängigen Einheitsgewerkschaft, die auch der 
Union nahestehenden Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern eine Heimat bietet. Weiß appellierte an 
den neuen DGB-Vorstand, an diesem Ansatz festzu-
halten, der in den vergangenen Jahren unter dem 
ausgeschiedenen Vorsitzenden Michael Sommer so 
erfolgreich weiterentwickelt worden sei. Ein starkes 
Signal für diesen Kurs sei das außergewöhnliche Er-

Entspannte Gespräche mit den Gewerkschaftsspitzen

von links: Dr. Martin Pätzold, CDU-Generalsekretär Peter Tauber und Peter 
Weiß mit dem neuen DGB-Bundesvorsitzenden Reiner Hoffmann                                             
                                                                                      Foto: Simone M. Neumann

gebnis der Christdemokratin Elke Han-
nack bei ihrer Kandidatur als stellvertre-
tende DGB-Bundesvorsitzende am Vor-
tag gewesen. Die Gewerkschafterin hatte 
bei ihrer ersten Wahl durch den Bundes-
kongress über 88 Prozent der Delegier-
tenstimmen eingefahren.

Sichtbarer Ausdruck der Offenheit 
und Gesprächsbereitschaft war auch, 
dass der neugewählte DGB-Bundesvor-
sitzende Reiner Hoffmann mit seinem 
gesamten Vorstand sowie die Vorsitzen-
den aller acht Einzelgewerkschaften im 
DGB Gäste beim Parlamentarischen 
Abend der Unionsfraktion waren. Damit 
signalisierten die Gewerkschaftsspitzen 
ihr Interesse am direkten Kontakt zur 
größten Regierungsfraktion. 

Glückwünsche der CSU-Landesgruppe - Parlamentarischer Geschäftsführer 
Max Straubinger mit Reiner Hoffmann                          Foto: Simone M. Neu-

Ganz entspannt - Kanzleramtsminister Peter Altmaier, Hauptredner des Parlamentarischen  
Abends,  mit dem neuen DGB-Vorsitzenden. Rechts im Bild: DGB-Vize Elke Hannack.    
                                                                                                              Foto: Simone M. Neumann
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Das Rentenpaket in Kürze
Peter Weiß
Das am 01. Juli 2014 in Kraft getre-
tene Rentenpaket hat vier inhaltli-
che Schwerpunkte: Die Verbesse-
rungen bei der Mütterrente, die ab-
schlagsfreie Rente mit 63 für 
besonders langjährig Versicherte, 
ein verbesserter Erwerbsminde-
rungsschutz und die Anhebung des 
Reha- Budgets.

Mütterrente
   
Mit der Mütterrente verbessern wir 
die Anerkennung von Lebensleistung 
bei der Rente und schaffen mehr Ge-
rechtigkeit für Mütter, deren Kinder 
vor 1992 geboren sind.
Bestandsrentner
Bisher wurde der Mutter für jedes vor 
1992 geborene Kind ein Jahr Kinder-
erziehungszeiten in der Rente ange-
rechnet, während bei danach gebore-
nen Kindern bereits drei Jahre zu Bu-
che schlagen. Die künftig vorgesehene 
Anrechnung von zwei Jahren für vor 
1992 geborene Kinder ist ein spürba-
rer Angleichungsschritt. Monatlich 
ist das ein Plus von 28,61 Euro (West) 
und 26,39 Euro (Ost). Dieser Betrag 
wird jedes Jahr zum ersten Juli um 
den Prozentsatz erhöht, um den die 
Rentenbezüge generell angehoben 
werden. 
Zugangsrentner
Wer noch aktive/r Arbeitnehmer/ in 
ist, erhält für jedes vor 1992 geborene 
Kind einen Entgeltpunkt zusätzlich 
auf seinem Rentenkonto gutgeschrie-
ben. 
Keine Antragstellung
Die Rentenversicherung veranlasst 
die Gutschrift automatisch, eine An-
tragstellung ist nicht notwendig. Eine 
einzige Ausnahme besteht, wenn bis-
her noch kein eigener Rentenan-
spruch bei der gesetzlichen Renten-
versicherung besteht, dann muss mit 
dem Formular V 800 bei der Deut-
schen Rentenversicherung ein Antrag 
gestellt werden. 

Rente mit 63 Jahren
 
Seit dem 1. Juli 2014 kann jeder, der 
45 Jahre Beiträge an die Rentenversi-
cherung gezahlt hat, mit Vollendung 

des 63. Lebensjahres ohne Abzüge in 
den Ruhestand gehen. Bisher müssen 
Versicherte für jeden Monat, den sie 
vor dem gesetzlichen Renteneintritts-
alter in Rente gehen, eine Kürzung 
von 0,3 Prozent bei ihrem Rentenan-
spruch in Kauf nehmen. 
  
Mit Änderungen, die im Gesetzge-
bungsverfahren im Bundestag durch-
gesetzt haben, wird sichergestellt, 
dass die Anspruchsberechtigung sich 
auf die Zielgruppe der langjährig Ver-
sicherten konzentriert und auch lang-
jährige freiwillige Beitragszahlungen 
berücksichtigt werden. Neue Frühver-
rentungsanreize haben wir damit ver-
mieden.
Bei den erforderlichen 45 Beitragsjah-
ren werden mit berücksichtigt:
- Pflichtbeiträge aus Beschäftigung;
- Pflichtbeiträge aus selbständiger Tä-
tigkeit;
- Zeiten der Pflege von Angehörigen;
- Zeiten des Wehrdienstes und Zivil-
dienstes;
- Zeiten der Kindererziehung bis zum 
zehnten Lebensjahr des Kindes; 
- Zeiten beruflicher Weiterbildung; 
- Zeiten der Kurzarbeit;
- Zeiten der Zahlungsunfähigkeit des 
Arbeitgebers;
- Zeiten der freiwilligen Versicherung, 
wenn zuvor mindestens 18 Jahre 
Pflichtversicherung vorliegen;
- Zeiten, in denen Arbeitslosengeld I 
bezogen wurde, von denen also auch 
Beiträge abgeführt wurden; 
- nicht jedoch Zeiten des Bezuges von 
Arbeitslosengeld II bzw. Arbeitslosen-
hilfe sowie
- nicht Zeiten des Arbeitslosengeldbe-
zuges in den letzten zwei Jahren vor 
Renteneintritt (es sei denn, die Ar-
beitslosigkeit wurde durch eine Insol-
venz bzw. Betriebsaufgabe verur-
sacht).
 
Verbesserungen bei der  
Erwerbsminderungsrente 
 
Wer gesundheitsbedingt vorzeitig in 
Rente gehen muss, wird hinsichtlich 
seiner Rentenansprüche so behan-
delt, als hätte er noch bis zum vollen-
deten 60. Lebensjahr mit dem alten 

Verdienst weiter gearbeitet. Diese so-
genannte „Zurechnungszeit“ wird um 
zwei Jahre - von 60 auf 62 Jahre - ver-
längert. 
 
Außerdem wird geprüft, ob sich die 
dem Eintritt der Erwerbsminderung 
unmittelbar vorangehenden vier Jah-
re negativ auf die Rente auswirken, 
weil zum Beispiel nur noch einge-
schränkt gearbeitet werden konnte. 
Sie fallen im Rahmen einer „Günsti-
gerprüfung“ ggf. aus der Berechnung 
heraus. 
  
Höheres Reha-Budget

Mit den ebenfalls geplanten verbes-
serten Leistungen in der Rehabilitati-
on, die sich künftig auch an der de-
mografischen Entwicklung orientie-
ren, setzen wir den Grundsatz „Reha 
vor Rente“ konsequent um.  Dieser 
Ansatz hat eine humanitäre Kompo-
nente, weil die Wiederherstellung der 
Gesundheit einer Arbeitnehmerin 
oder eines Arbeitnehmers vor eine in 
der Praxis recht bescheidene Alimen-
tation gestellt wird, und entlastet zu-
gleich mittel – und langfristig die 
Rentenversicherung.

TIPP

Eine Präsentation zum Rentenpaket  
finden Sie als Link auf der Seite der 
Arbeitnehmergruppe auf der Home-
page der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion:
 
https://www.cducsu.de/fraktion/arbeit-
nehmergruppe
  
Auf der Homepage können Sie unter 
dem Link 

https://www.cducsu.de/publikationen

auch einen Flyer zu den Verbesserun-
gen bei der Mütterrente bestellen. 

Auf Seite 16/17 dieser Ausgabe finden 
Sie ein Positionspapier zur Flexibilisie-
rung der Übergänge von der Arbeit in 
den Ruhestand.
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Tarifergebnisse werden zügig auf Beamte übertragen   
Armin Schuster

Armin Schuster 
Arbeitsgruppe Innen der  
CDU/CSU-Bundestagsfraktion

„Frauen haben das Recht auf Mehr“ 
– diese Forderung des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes (DGB), des Deut-
schen Frauenrates (DF) und des Sozi-
alverbandes Deutschland (SoVD) un-
terstützte Peter Weiß MdB 
stellvertretend für die CDU/CSU-
Bundestagsfraktion auf der zentra-
len Kundgebung des Aktionsbünd-
nisses vor dem Brandenburger Tor 
anlässlich des „Equal Pay Day 2014“.  

 
Gemeinsam mit der Frauen Union 
zeigten dabei die Vertreter der Arbeit-
nehmergruppe und CDA Flagge für die 
Überwindung der Entgeltunterschie-
de von Frauen und Männern (auf dem 
Bild von links: Daniela Ludwig, Peter 
Weiß, Karin Maag, Staatsministerin 
Maria Böhmer, Rita Stockhofe). 

Obwohl viele Frauen über gute Ausbil-
dungen verfügen, kommen sie immer 
noch viel zu selten in die Karriere- 

und Gehaltsstufen, die ihnen auf-
grund ihrer beruflichen Qualifikatio-
nen zustehen. Ein weiteres Problem 
stellen die „frauentypischen“ Be-
schäftigungsverhältnisse wie Mini-
jobs oder Teilzeitarbeit dar. In 
Deutschland resultiert daraus insge-
samt eine durchschnittliche Lohndif-
ferenz von 22 Prozent - oder anders 
ausgedrückt: Frauen müssen rund 
drei Monate länger arbeiten, um bei 
gleicher Arbeit den Verdienst der 
Männer zu erreichen. 

In seiner Rede warb Peter Weiß daher 
für politische Maßnahmen zur weite-
ren Reduzierung der durchschnittli-
chen Lohndifferenz zwischen Frauen 
und Männern. Er lobte die insgesamt 
erfolgreiche Frauen- und Familienpo-
litik der Union in den vergangenen 
Legislaturperioden, mahnte aber auch 
zugleich weitere Maßnahmen zur 
besseren Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf an. Neben dem weiteren 
Ausbau der Betreuungsmöglichkeiten 
für Kinder nannte er dabei ausdrück-
lich auch die bessere Vereinbarkeit 
von Pflege und Beruf. 

Für den Wirtschaftsstandort Deutsch-
land ist der öffentliche Dienst ein po-
sitiver Standortfaktor. Er muss auch 
künftig attraktiver Arbeitgeber blei-
ben, um diesen Standard zu halten 
und zu stärken. Der Bund hat seit 
2009 die Tarifergebnisse immer voll 
übertragen und plant dies nun er-
neut. Anfang Juli wurde der Gesetz-
entwurf zur Besoldungs- und Versor-
gungsanpassung für 2014/2015 erst-
mals im Bundestag beraten. 

Der Entwurf sieht vor, die Tarifergebnis-
se zeit- und inhaltsgleich auf Bundesbe-
amte, Richter und Soldaten zu übertra-
gen, wie gewohnt gekürzt um  0,2 Pro-
zent für die Versorgungsrücklage. Damit 
leisten die Bundesbeamten ihren Bei-
trag zur künftigen Finanzierung ihrer 
Alterssicherung. Die Bezüge werden in 
zwei Schritten um insgesamt 5 Prozent 
angehoben. Rückwirkend ab März 2014 

sollen sie um 2,8 Prozent steigen, 
mindestens aber um einen Sockel von 
90 Euro, ab März 2015 dann um weite-
re 2,2 Prozent.

 
Für Anwärter sollen die Bezüge um 
insgesamt 60 Euro steigen. Damit 
geht ein wichtiges Signal an den 
Nachwuchs. Nur durch ein attrakti-
ves Gesamtpaket aus Besoldung, Ver-
sorgung und Beschäftigungsbedin-
gungen kann der Bund auch künftig 
mit der Privatwirtschaft um die bes-
ten Köpfe konkurrieren. Die Steige-
rung ist ebenfalls gestaffelt: 40 Euro 
mehr gibt es ab März 2014 und nach 
einem Jahr nochmals 20 Euro. 

Ver.di, Deutscher Gewerkschafts-
bund (DGB) und Beamtenbund (dbb) 
haben den Gesetzentwurf begrüßt. 
In den meisten Bundesländern, viele 
davon  mit roter und grüner Regie-
rungsbeteiligung, wird die Lücke zur 
Besoldungsanpassung indes größer, 
weil die Tarifergebnisse nicht voll-
ständig übernommen werden. 2013 
hat nur Bayern das Tarifergebnis 
zeit- und inhaltsgleich übertragen.

Flagge zeigen für Überwindung von Entgeltunterschieden      
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Teilhabe von Menschen mit Behinderungen  
in Ausbildung und Beruf stärken 
Uwe Schummer

Heute leben in Deutschland laut 
aktuellem Teilhabebericht der Bun-
desregierung über die Lebenslagen 
von Menschen mit Beeinträchti-
gungen rund 17 Millionen der über 
18-jährigen Menschen mit gesund-
heitlichen Einschränkungen oder 
chronischen Erkrankungen. Über 
sieben Millionen von ihnen sind 
schwerbehindert. Ihre Zahl wird 
aufgrund des demografischen 
Wandels wachsen, denn die meis-
ten Behinderungen gehen auf al-
tersbedingte Erkrankungen zu-
rück. 

 
Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU 
und SPD sind 20 Handlungsfelder in 
allen Politikfeldern identifiziert. Das 
zeigt, dass Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe ist und alle 
Lebensbereiche berührt. Dafür müs-
sen alle Akteure an einem Strang zie-
hen: Der Bund, die Länder, die Wirt-
schaft und die gesamte Zivilgesell-
schaft.

 
Uns ist wichtig, dass noch in dieser 
Legislaturperiode ein Bundesteilha-
begesetz in Kraft treten soll. Mit dem 
Gesetz sollen auch die Kommunen 
entlastet werden, doch in erster Linie 
soll das Geld tatsächlich bei den Men-
schen ankommen. Mit einem neuen 
Bundesteilhabegesetz soll die Einglie-
derungshilfe für Menschen mit Be-
hinderungen aus dem Fürsorgesys-
tem herausgelöst werden. Ob in der 
Kindertagesstätte, Schule, Ausbil-
dung, im Beruf, beim Wohnen oder in 
der Freizeit – Teilhabe muss in allen 
Lebensbereichen möglich sein. 

Teilhabegesetz noch in 
dieser Wahlperiode 
 

Die Voraussetzung für eine erfolgrei-
che Teilhabe am Arbeitsleben sind 
Bildung und Förderung. Das Berufs-
bildungsinstitut, die Bundesregie-
rung und die Sozialpartner sollen da-
her verstärkt Berufsbilder im Baukas-

tenprinzip entwickeln, um auch 
Teilqualifikationen zu ermöglichen. 
Hierbei sollen auch praktisch Begabte 
ihren Weg in eine Berufsausbildung 
gehen können. Das „Alles oder Nichts-
Prinzip“ war gestern, heute zählen Be-
weglichkeit und Anpassungsfähig-
keit.

Budget für Arbeit kann neue
Wege erschließen
 

Bundesweit arbeiten rund 300 000 
Menschen in Werkstätten für behin-
derte Menschen. Ihre Zahl hat sich 
seit 15 Jahren mehr als verdoppelt. 
Die Vermittlungsquote der Mitarbei-
ter von Werkstätten in reguläre Betrie-
be liegt bundesweit jedoch unter ei-
nem Prozent. Vor diesem Hintergrund 
brauchen Menschen mit Behinderun-
gen aus Sicht der Union deutlich mehr 
alternative Angebote außerhalb einer 
Werkstatt, etwa in Integrationsfirmen 
oder auf dem ersten Arbeitsmarkt mit 
Arbeitsassistenz. Ein bundesweites 
„Budget für Arbeit“ kann neue Wege 
in die Arbeitswelt erschließen. Wich-
tig ist, dass für die betreffenden Men-
schen die sozialrechtlichen Ansprü-
che erhalten bleiben. Ein Rückkehr-

recht in die Werkstatt muss daher zu 
jeder Zeit für sie bestehen.  

Schwerbehinderten-
vertretungen stärken 
 

Im Hinblick auf die Wahlen der 
Schwerbehindertenvertretungen in 
den Betrieben im Herbst erarbeiten 
die Fraktionen von CDU/CSU und 
SPD einen gemeinsamen Koalitions-
antrag. Im Vorbereitung der Initiati-
ve wurden am 8. Mai 2014 Expertin-
nen und Experten aus der betriebli-
chen Praxis angehört. Dabei wurde 
deutlich, dass die Aufgaben der 
Schwerbehindertenvertretungen in 
den vergangenen Jahren vielfältiger 
geworden sind: Sie begleiten Maß-
nahmen zur Prävention oder Barrie-
refreiheit am Arbeitsplatz und bera-
ten und unterstützen in Antragsver-
fahren. Von ihrem Engagement 
profitieren auch Arbeitgeber sowie 
die gesamte Belegschaft. Die Praxis 
hat gezeigt: Dort wo Schwerbehin-
dertenvertretungen stark sind, wer-
den auch mehr Menschen mit Behin-
derungen eingestellt. Noch vor den 
Wahlen wird die Initiative im Bun-
destag beraten.

Uwe Schummer 
Stellv. Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe  
Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Ausschuss für Bildung und Forschung 
Behindertenbeauftragter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
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Krankenversicherungsreform - Gute Lösungen gefunden  
Reiner Meier

men mit einer geringen Anzahl an be-
treuten Geburten einen Vergütungs-
zuschlag zu vereinbaren, der ab dem 
1. Juli 2014 greifen wird. Zum 1. Juli 
2015 wird diese Sofortmaßnahme 
durch einen dauerhaften Sicherstel-
lungszuschlag abgelöst, der an Quali-
tätsanforderungen geknüpft sein 
wird. 

Unabhängige 
Patientenberatung stärken
 

Seit 2011 leistet die Unabhängige Pa-
tientenberatung Deutschland (UPD) 
als Regelleistung hervorragende Ar-
beit und hilft den Patienten, sich im 
Gesundheitswesen zurechtzufinden. 
Gerade in den vergangenen Jahren hat 
der steigende Beratungsbedarf aber 
auch zu Personalengpässen und War-
teschleifen am Beratungstelefon ge-
führt.

 
Mit dem GKV-FQWG haben wir die  
Fördersumme von gut fünf Million 
Euro für die neue Förderperiode auf 
neun Million Euro erhöht und den 
Ausschreibungszeitraum von fünf auf 
sieben Jahre verlängert. So kann die 
UPD langfristiger planen und vor al-
lem das telefonische Beratungsange-
bot ausbauen, das etwa 80 Prozent der 
Ratsuchenden nutzen. 

Die Agenda für die 
kommenden Jahre steht
 

Im Gesetz wurden gute Lösungen für 
die aktuellen Herausforderungen hin-
sichtlich der Finanzstruktur der Kran-
kenkassen gefunden. Andere Heraus-
forderungen stehen noch an. Gemein-
sam mit den Bundesländern 
erarbeiten wir in der Bund-Länder-Ar-
beitsgruppe Vorschläge für eine 
umfassende Krankenhausreform. 
Und mit der ersten Stufe der Pflegere-
form beginnt ein Prozess, an dessen 
Ende spürbare Verbesserungen für 
Millionen von Versicherten stehen 
werden. Bereits zu Beginn der Wahl-
periode war die Entwicklung der Arz-
neimittelpreise Gegenstand einer No-
velle des Rechts der Krankenversiche-
rung (SGB V). 

rem Maße zur Finanzierung der ge-
setzlichen Krankenversicherung her-
angezogen.

 
Die stärkere Beitragsautonomie der 
Kassen haben wir mit Regelungen zur 
Transparenz und zum Verbraucher-
schutz flankiert. Bei der Erhebung von 
Zusatzbeiträgen sowie bei einer Bei-
tragserhöhung erhält jeder Versicher-
te ein gesondertes Schreiben seiner 
Versicherung, in dem er auf sein Son-
derkündigungsrecht und den durch-
schnittlich erhobenen Zusatzbeitrag 
aufmerksam gemacht wird. Auf der 
Internetseite des GKV-Spitzenver-
bands sind zudem alle Versicherun-
gen mit ihren Zusatzbeiträgen ver-
zeichnet. So kann jeder Versicherte 
schnell erkennen, ob die Leistungen 
seiner Versicherung einen Zusatzbei-
trag rechtfertigen. 

Qualität messen und 
fair vergüten
 

Mit dem Gesetz haben wir die Voraus-
setzungen für die Errichtung eines 
unabhängigen Instituts für Qualitäts-
sicherung und Transparenz im Ge-
sundheitswesen durch den Gemein-
samen Bundesausschuss geschaffen. 
Dieses Institut wird eine wissen-
schaftlich fundierte Grundlage für die 
Beurteilung von Qualität in Arztpra-
xen und Krankenhäusern erarbeiten. 
Die Patienten erfahren dann, wo sie 
besonders gute Leistungen bekom-
men. Überdurchschnittliche Qualität 
wird sich künftig deutlich stärker auf 
die Vergütung auswirken als heute.

Hebammenversorgung sichern
 

Es war uns wichtig, den steigenden 
Prämien für die Berufshaftpflichtver-
sicherung von freiberuflichen Heb-
ammen zu begegnen. Aufgrund einer 
ungünstigen Entwicklung der Haf-
tungsrisiken werden die Prämien zur 
Berufshaftpflichtversicherung zum 1. 
Juli 2014 deutlich ansteigen.

 
Wir haben deshalb den GKV-Spitzen-
verband und die Hebammenverbände 
gesetzlich verpflichtet, für Hebam-

Die Neuregelung der Beitragssät-
ze zur Gesetzlichen Krankenversi-
cherung (GKV), eine qualitätsgesi-
cherte Gesundheitsversorgung, 
Hilfen für freiberufliche Hebam-
men und die unabhängige Patien-
tenberatung standen beim Anfang 
Juni beschlossenen GKV-Finanz-
struktur- und Qualitäts-Weiterent-
wicklungsgesetz (GKV-FQWG) im 
Fokus. 

 
Die gute Finanzlage der Krankenkas-
sen in den vergangenen Jahren hat zu 
erfreulich hohen Rücklagen geführt, 
an denen viele Kassen ihre Versicher-
ten durch Prämien und Beitragsrück-
erstattungen beteiligt haben. Zum 1. 
Januar 2015 wird deshalb der allge-
meine Beitragssatz in der gesetzli-
chen Krankenversicherung von 15,5 
auf 14,6 Prozent gesenkt. Dieser ist 
dann paritätisch zwischen Versicher-
ten und Arbeitgebern aufgeteilt. Der 
bisherige mitgliederbezogene Bei-
tragsanteil von 0,9 Prozent sowie 
auch einkommensunabhängige Zu-
satzbeiträge entfallen. Stattdessen 
können die Kassen nun selbst ent-
scheiden, ob sie einen einkom-
mensabhängigen Zusatzbeitrag erhe-
ben und wenn ja, in welcher Höhe. 
Wer besser verdient, wird in stärke-

Reiner Meier 
Stellv. Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe
Arbeitsgruppe Gesundheit 
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Mehr Wertschätzung für Pflegekräfte 
Karl-Josef Laumann

Die Bundesregierung hat die 
Pflegereform zu einem ihrer wich-
tigsten politischen Schwerpunkte 
in dieser Wahlperiode gemacht. 
Denn die Sicherung einer guten 
und menschwürdigen Pflege ist 
eine der zentralen Herausforde-
rungen unserer Zeit. Der demogra-
fische Umbruch, der auf uns zu-
kommt, ist immens. Die Zahl der 
Pflegebedürftigen wird schon bald 
deutlich ansteigen. 

Mit den Pflegestärkungsgesetzen 
werden die richtigen Weichen dafür 
gestellt, gerade pflegende Angehörige 
weiter zu entlasten und zu unterstüt-
zen – etwa durch die Möglichkeit, bei 
akut auftretenden Pflegsituationen 
eine zehntägige Lohnersatzleistung 
zu erhalten, oder die deutlich einfa-
chere Inanspruchnahme und Kombi-
nierbarkeit von Kurzzeit- und Verhin-
derungspflege. Die Bürgerinnen und 
Bürger wissen selbst am besten, wie 
sie die zur Verfügung stehenden Gel-
der am sinn- und nutzvollsten für die 
eigenen Bedürfnisse einsetzen kön-
nen.

Mit dem neuen Pflegebedürftig-
keitsbegriff wird schließlich eine voll-
kommen neue, gerechtere Systematik 
in der Pflegeversicherung geschaffen. 
Denn Pflegebedürftigkeit wird künftig 
nicht mehr allein an körperlichen 
Einschränkungen und Minuten ge-
messen, sondern am tatsächlichen 
Grad der Selbstständigkeit. Das ist ge-
rade für Demenzerkrankte, die im bis-
herigen System deutlich zu kurz ge-
kommen sind, ein Riesenfortschritt.

Was die gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen für die Leistungen der 
Pflegeversicherung anbelangt, sind 
wir auf dem richtigen Weg. Doch es 
gibt weiterhin Handlungsbedarf. 
Denn eine gute Pflege setzt zwingend 
genügend qualifiziertes und moti-
viertes Fachpersonal voraus. Und klar 
ist auch: Mit der ansteigenden Zahl 
von Pflegebedürftigen werden wir in 
Zukunft noch mehr Pflegekräfte be-
nötigen. Diese wird es jedoch nur in 
ausreichendem Maße geben, wenn 
wir den Pflegeberuf deutlich attrakti-
ver machen und aufwerten.

Einheitliches Berufsbild
„Pflegefachkraft“ schaffen

Ein wesentlicher Schritt hierzu ist, 
die Ausbildung im Sinne der Genera-
listik zu reformieren. Bislang müssen 
sich junge Menschen bereits zu Be-
ginn ihrer Ausbildung entscheiden, 
ob sie Kranken-, Alten- oder Kinder-
krankenpfleger werden wollen. Das 
widerspricht zum einen ihren persön-
lichen Bedürfnissen, da die Flexibili-
tät der eigenen Jobaussichten von 
vornherein deutlich eingeschränkt 
wird. Zum anderen entspricht es auch 
nicht den Bedürfnissen der Zeit. Pfle-
ge lässt sich nicht in Kästchen den-
ken. Altenpfleger benötigen vertiefte 
Kenntnisse in der Krankenpflege – 
und umgekehrt. Ein 80-jähriger De-
menzerkrankter braucht bei einer 
Operation beispielsweise eine ganz 
andere Betreuung als ein 25-Jähriger. 
Daher müssen wir endlich ein ein-
heitliches Berufsbild „Pflegefach-
kraft“ mit einer gemeinsamen Grund-

Staatssekretär Karl-Josef Laumann
CDA-Bundesvorsitzender 
Beauftragter der Bundesregierung für die 
Belange der Patientinnen und Patienten 
sowie Bevollmächtigter für Pflege

ausbildung und einer darauf aufbau-
enden Spezialisierung schaffen. Es 
ist gut, dass sich Bund und Länder im 
Grundsatz bereits über eine solche 
Reform geeinigt haben und nun über 
die praktische Umsetzung verhan-
deln. 

Gleiches gilt zudem für die Kosten 
der Ausbildung. Es widerspricht dem 
gesunden Gerechtigkeitsverständ-
nis, dass man heutzutage in allen 
Bundesländern kostenfrei Medizin 
studieren kann, während für die 
Ausbildung zum Altenpfleger in ei-
nigen Bundesländern noch Schul-
geld erbracht werden muss. Diese 
Praxis gehört bundesweit abge-
schafft. Die Ausbildung muss für je-
den Auszubildenden kostenfrei sein.

Studie zu Lohnunterschieden

Zur Zufriedenheit und Wertschät-
zung trägt darüber hinaus selbstver-
ständlich auch ein angemessener 
Lohn dabei. Hier gibt es bislang of-
fenbar erhebliche regionale Unter-
schiede. Ich habe mir daher vorge-
nommen, eine Studie in Auftrag zu 
geben, die genau diese Unterschiede 
ganz konkret untersucht. Man kann 
sich nicht beschweren, dass es nicht 
genügend Pflegekräfte gibt, wenn 
man nicht einmal tariflich bezahlt. 
Für mich ist klar: Eine gute Pflege-
kraft muss mindestens so viel ver-
dienen wie ein guter Handwerker.

Wenn es uns gelingt, auch diese 
drei Baustellen beherzt anzupacken, 
wäre uns schon viel geholfen: im 
Sinne der Pflegebedürftigen, der 
pflegenden Angehörigen, vor allem 
aber auch der professionellen Pflege-
kräfte, die sich schon heute mit viel 
Idealismus und Engagement um die-
jenigen kümmern, die unsere Hilfe 
benötigen.
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Hilfe für ein würdevolles Leben statt Hilfe zum Sterben 
Elisabeth Winkelmeier-Becker

Die aktuelle Diskussion um die 
Grenzen der Beihilfe zum Suizid 
berührt uns in unserer Einstellung 
zum Schutz des Lebens in allen sei-
nen Phasen. Sie beschreibt den 
Konflikt zwischen der staatlichen 
Schutzpflicht für das Leben und der 
Anerkennung des Selbstbestim-
mungsrechts. Gegenwärtig ist in 
Deutschland eine Beteiligung am 
Suizid eines anderen Menschen 
straflos. Verboten ist aber die akti-
ve Sterbehilfe, also die Tötung auf 
Verlangen (§ 216 StGB). Hier gilt: 
das Rechtsgut Leben unterliegt in-
soweit nicht allein und vollständig 
der Disposition des Inhabers. Der 
aus der Werteordnung des Grund-
gesetzes resultierende vorrangige 
Schutz menschlichen Lebens legiti-
miert die sich aus § 216 StGB erge-
bende Einwilligungssperre.

Mittlerweile hat der medizinische 
Fortschritt dazu geführt, dass in vie-
len Fällen Krankheiten oder Verlet-
zungen nicht mehr zum schnellen 
Tod führen, sondern zu langandau-
ernden Situationen, die für die Betrof-
fenen und ihr Umfeld schwer erträg-
lich sind. Zugleich droht der gesell-
schaftliche  - nicht zuletzt christlich 
begründete - Konsens, dass Selbsttö-
tung grundsätzlich ein Tabu darstellt, 
relativiert zu werden. 

Lange Zeit hat diese gemeinsame 
Grundhaltung kranke, alte oder be-
hinderte Menschen davor geschützt, 
sich zu einem Suizid animiert zu füh-
len. „Ich kann doch nicht aus dem 
Fenster springen, wenn der Herrgott 
mich noch nicht zu sich holen will“ 
war eine Formulierung, die - mal mit 
einem Seufzer, mal mit einem Augen-
zwinkern verbunden - jeden schnel-
len Gedanken an Selbstmord ver-
drängte. Eine Erwartungshaltung, 
dass der Kranke oder Behinderte an-
gesichts der großen Kosten und Mü-
hen für seine Angehörigen diesen Be-
lastungen ein Ende setzen möge, 
konnte vor diesem Hintergrund nicht 
entstehen. 

Erfahrungen aus anderen Ländern 
zeigen, dass sich hier schnell ein Ge-
schäftsfeld entwickeln kann, das der 
Beihilfe zum Suizid den fatalen An-
schein der Normalität gibt. Was zu-
nächst als Erweiterung der selbstbe-
stimmten Entscheidung zum Suizid 
erscheint, wirkt sich tatsächlich oft-
mals als Einschränkung der Entschei-
dung zum Leben aus: denn wer weiter 
Kosten und Mühen für seine schmerz-
lindernde Behandlung oder Versor-
gung im Pflegeheim in Anspruch neh-
men will, wer das naheliegend er-
scheinende Angebot zur Selbsttötung 
nicht annimmt, obwohl er dies früher 
für einen solchen Fall immer bejaht 
hatte, kann sich dann unter Rechtfer-
tigungsdruck gesetzt sehen.  Es ist 
aber inakzeptabel, wenn bei kranken 
oder alten Menschen der Eindruck 
entstünde, sich für ihr Weiterleben 
rechtfertigen zu müssen, weil es mit 
einer aufwändigen medizinische Be-
handlung oder Pflege verbunden ist. 

Durch organisierte Sterbehilfe 
würde dann Menschen „Sterbehilfe“ 
geleistet, deren Todeswunsch nicht 
wirklich frei ist. Dass es hier keines-

wegs nur um die letzte Phase des Stre-
bens geht, zeigt ein Blick in unsere 
Nachbarländer, in denen seit länge-
rem eine liberalere Sterbehilfepraxis 
existiert; hier werden teilweise de-
pressive Menschen und einsame Se-
nioren im Altenheim bei ihrem Suizid 
unterstützt. Aus diesen Ländern kom-
men alte und kranke Menschen nach 
Deutschland, weil sie ihren Ärzten 
und Pflegern nicht mehr vertrauen. 
Denn wer nicht mehr sicher sein 
kann, dass der Arzt garantiert keine 
gezielt tötenden Maßnahmen ergreift, 
muss mit Missverständnissen oder 
mit Missbrauch rechnen. Unbescha-
det der Möglichkeit, entsprechend 
dem Willen eines Sterbenden  
Schmerzen mir lebensverkürzend 
wirkenden Medikamenten zu lindern 
(sog. indirekte Sterbehilfe) bzw. le-
bensverlängernde Maßnahmen ein-
zustellen (sog. gerechtfertigter Be-
handlungsabbruch), spricht dies v.a. 
gegen die Zulassung ärztlicher Beihil-
fe zum Suizid. 

Zusätzlicher Schutz  notwendig 

Es braucht vielmehr zusätzlichen 
Schutz des Lebens und der Entschei-
dungsfreiheit vor solchen Praktiken; 
namentlich darf es kein Geschäft mit 
dem Sterben geben. Das wäre die fal-
sche Botschaft, die den Wert und den 
Schutz des Lebens relativieren würde. 
Dieser Schutz ist aber nur dann voll-
ständig, wenn geschäftsmäßiges Tun 
ebenfalls erfasst wird. Andernfalls be-
stünde die Gefahr, dass gewerbsmä-
ßig handelnde Anbieter nur „umfir-
mieren“. Unstreitig bleibt es im Übri-
gen aber bei der straflosen Beihilfe im 
privaten Umfeld. 

Vorrangiges Ziel muss es sein, bei 
alten, kranken und verzweifelten 
Menschen gar nicht erst einen Suizid-
wunsch entstehen zu lassen. Ihnen 
sollte menschliche Zuwendung und 
die bestmögliche medizinische Ver-
sorgung angeboten werden. Dazu 
muss auch die psychiatrische und 
palliative Versorgung noch weiter 
ausgebaut werden.

Elisabeth Winkelmeier-Becker
Stellv. Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe
Vorsitzende der AG Recht und Verbraucher-
schutz der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
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Prostitution und Menschenhandel stärker bekämpfen
Paul Lehrieder

Der Koalitionsvertrag zwischen 
CDU, CSU und SPD sieht einen bes-
seren Schutz von Frauen vor Men-
schenhandel und Zwangsprostitu-
tion vor. Dazu gehört eine konse-
quentere Bestrafung der Täter, eine 
umfassende Überarbeitung des 
Prostitutionsgesetzes im Hinblick 
auf die Regulierung der Prostituti-
on sowie die gesetzliche Verbesse-
rung der ordnungsbehördlichen 
Kontrollmöglichkeiten. 

Zu den unveräußerlichen Rechten ei-
nes jeden Menschen gehören sowohl 
das Recht auf körperliche Unversehrt-
heit als auch auf Selbstbestimmung. 
Das durch die rot-grüne Bundesregie-
rung im Jahr 2002 liberalisierte Pros-
titutionsrecht schützt die Prostituier-
ten nicht ausreichend, sondern führt 
zu einem starken Abhängigkeitsver-
hältnis und einer erheblichen Ver-
schlechterung ihrer sozialen Situati-
on. Hinzu kommt, dass Prostitution 
und Menschenhandel für die Hinter-
männer ein lukratives Geschäftsmo-
dell darstellen, können diese die gel-
tende Rechtslage – auch aufgrund 
fehlender Kontrollbefugnisse von Po-
lizei- und Ordnungsbehörden – aus-
nutzen, wodurch es im Bereich der 
Prostitution mit ihren milieutypi-
schen Begleitstraftaten einen nicht 
hinnehmbaren Kriminalitätsschwer-
punkt gibt. Menschenunwürdige Ge-
schäftsmodelle sind auf dem Vor-
marsch, und Deutschland ist zum 
Bordell Europas geworden. Wenn 
Menschen zu einer Ware degradiert 
werden, hat der Staat die Verpflich-
tung, einzugreifen.

Mehr Kontrollen ermöglichen

Daher haben wir uns als CDU/CSU-
Bundestagsfraktion auf ein Eckpunk-
tepapier zur konsequenten Bekämp-
fung von Zwangsprostitution und 
Menschenhandel verständigt und 
wollen zügig neue gesetzliche Maß-

nahmen auf den Weg bringen. Wir 
wollen der Polizei und den zuständi-
gen Behörden mehr und wirksamere 
Kontrollmöglichkeiten der Prostituti-
onsstätten ermöglichen. Prostituti-
onsstätten sollen künftig einer ord-
nungsbehördlichen Erlaubnispflicht 
unterliegen und auch ohne konkreten 
Verdacht von Polizei und Behörden 
kontrolliert werden dürfen. 

Besserer Schutz 
und Ausstiegshilfen

Mit der Einführung einer Altersgrenze 
von 21 Jahren für die Ausübung von 
Prostitution, verpflichtenden regel-
mäßigen Gesundheitsuntersuchun-
gen, dem Verbot menschenunwürdi-
ger Geschäftsmodelle (z.B. Gang-
Bang- und Flatrate-Veranstaltungen) 
sowie einer Abschaffung des im Pros-
titutionsgesetz verankerten Wei-
sungsrechts wollen wir einen besse-
ren Schutz der Frauen gewährleisten. 
Neben effektiveren Ausstiegshilfen 
aus der Prostitution sollen Opfer von 

Menschenhandel und Zwangsprosti-
tution aus Drittstaaten ein verbesser-
tes Aufenthaltsrecht erhalten, sofern 
sie in einem möglichen Strafverfah-
ren mitwirken.

Freier in die rechtliche  
Verantwortung nehmen

Weiter wollen wir aber auch bei den 
Freiern ansetzen und diese bestrafen, 
wenn diese wissentlich und willent-
lich eine Zwangslage der Opfer von 
Menschenhandel und Zwangsprosti-
tution ausnutzen und diese zu sexuel-
len Handlungen missbrauchen.

Gescheitertes rot-grünes  
Gesetz novellieren

Wir werden dafür Sorge tragen, dass 
die angesprochenen Regelungen zum 
Schutz der Prostituierten im Rahmen 
einer Novellierung des Prostitutions-
gesetzes aus dem Jahr 2002 möglichst 
schnell auf den Weg gebracht werden. 
Die Ausübung der Prostitution in un-
serem Land muss stärker reguliert 
und vor allem muss der Schutz der 
Prostituierten erheblich verbessert 
werden.

Paul Lehrieder
Stellv. Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe
Vorsitzender des Ausschusses für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend des Deutschen 
Bundestages  
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 Die Tourismuswirtschaft in 
Deutschland zählt mit rund 2,9 
Millionen Beschäftigten und einer 
Bruttowertschöpfung von nahezu 
100 Milliarden Euro zu einem der 
wichtigsten Jobmotoren und In-
dustriezweige der deutschen Wirt-
schaft. Das geht aus dem aktuellen 
tourismuspolitischen Bericht der 
Bundesregierung hervor.

Unsere Reisebranche ist hervorra-
gend aufgestellt und hat für jeden et-
was zu bieten. Egal, ob Angebote für 
Familien, Sporturlaub, Wanderurlaub, 
barrierefreies Reisen, Fitness- oder 
Wellnessurlaub - wir überzeugen im 
Preis-Leistungs-Verhältnis durch 
Qualität und durch exzellenten Ser-
vice. Doch Erfolg in der Tourismus-
wirtschaft ist kein Selbstläufer. Dies 
ist vor allem der harten Arbeit der vie-
len fleißigen und hoch engagierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
der Tourismusbranche zu verdanken. 
Tourismus schafft und erhält Arbeits-
plätze in Deutschland. Diese sind zu 
einem großen Teil standortgebunden 
und damit insbesondere für ländliche 
Regionen, aber auch für größere Städ-
te von besonderer Bedeutung. 

Demografischer Wandel 
eröffnet Berufschancen 

Der demografische Wandel, dessen 
Auswirkungen bereits vielerorts spür-
bar sind, wirkt auch in der Tourismus-
branche immer stärker. Der Wettbe-
werb um qualifizierte Mitarbeiter 
wird intensiver. Eine durch das Bun-
desministerium für Wirtschaft und 
Energie geförderte Umfrage von 1.200 
Unternehmern in der Tourismusbran-
che zeigt: In über die Hälfte der be-
fragten Unternehmen waren im Jahr 
2012 offene Stellen zu besetzen. Nach 
Angaben der Unternehmer konnten 
über 40 Prozent der Stellen nicht mit 
dem gewünschten qualifizierten Per-
sonal besetzt werden. Welche Chan-
cen und Herausforderungen lassen 

sich daraus für die Zukunft der Touris-
musbranche ablesen?  

Es wird in den kommenden Jahren in 
Deutschland immer wichtiger werden, 
die entsprechenden politischen Rah-
menbedingungen für die verschiedenen 
touristischen Akteure zu schaffen und 
der Herausforderung des Fachkräfte-
mangels durch ein konstruktives Zu-
sammenspiel von Wirtschaft, Politik 
und Gesellschaft zu begegnen. Nur ge-
meinsam kann es uns gelingen, diese 
Herausforderung im Tourismussektor 
als Chance für die Zukunft zu begreifen 
und zu bewältigen.   

Das Engagement und die Initiative 
der Unternehmen sind ebenso entschei-
dend, wenn es darum geht, geeignetes 
Personal zu finden, auszubilden und 
langfristig an das Unternehmen zu bin-
den. Fast 80 Prozent der befragten Un-
ternehmen in der Tourismusbranche 
haben weniger als zehn Mitarbeiter. Ge-
rade die besondere familiäre Atmosphä-
re in den kleineren und mittleren Be-
trieben ist es, die von den Mitarbeitern 

und Gästen gleichermaßen geschätzt 
wird. Für ein attraktives Unterneh-
men in der Tourismuswirtschaft spie-
len auch die Lage und das Umfeld 
eine existenzielle Rolle. Aus diesem 
Grund sind die Kommunen in 
Deutschland wichtige Akteure, die 
ihre Attraktivität als Tourismus-
Standort durch gezielte Maßnahmen 
über die regionalen Grenzen hinaus 
bekannt machen können.  

Die in Branchenverbänden organi-
sierten Vertreter der Wirtschaft sind 
ebenso wie die Industrie- und Han-
delskammern vor Ort sehr engagiert 
und leisten einen wichtigen Beitrag 
für die Entwicklung der regionalen 
Tourismusbranche, z.B. durch Bera-
tungs- und Weiterbildungsangebote 
sowie Veranstaltungen für bestimmte 
Zielgruppen. 

Boomender Wirtschaftszweig

Der tourismuspolitische Bericht 
der Bundesregierung zeigt, dass der 
Tourismus zu den boomenden und 
umsatzstarken Wirtschaftszweigen in 
Deutschland gehört.

Die Arbeit in der Tourismusbran-
che – sei es in der Gastronomie, im 
Beherbergungswesen oder bei kultu-
rellen Dienstleistungen – ist vielfältig 
und abwechslungsreich. Die fleißigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Tourismus sind Teil unseres kulturel-
len Aushängeschildes in Deutsch-
land, und darauf können wir sehr 
stolz sein. 

Damit dieses auch in Zukunft so 
bleibt, wollen wir im Deutschen Bun-
destag die Wertschätzung für diese 
Branche weiterhin nach außen tragen 
und für den Tourismus in unserer 
wunderschönen Heimat werben.

Heike Brehmer
Stellv. Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Vorsitzende des Ausschusses für Tourismus 
des Deutschen Bundestages 

Der Tourismus - Jobmotor mit Zukunftspotenzial
Heike Brehmer 
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Unser Ziel: Digitales Wachstumsland Nr. 1 
Axel Knoerig

Als rohstoffarmes Land muss 
Deutschland auf Wissenschaft und 
Forschung setzen, um seine inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit 
für die Zukunft zu sichern. Die ent-
scheidende Schlüsselbranche ist 
die Informations- und Kommuni-
kationstechnologie (IKT), die jetzt 
zügig die Digitalisierung aller Wirt-
schaftsbereiche vorantreiben soll.

 Bis 2017 wollen wir digitales 
Wachstumsland Nr. 1 werden! Dazu 
hat die Große Koalition einen Antrag 
in den Deutschen Bundestag einge-
bracht, der unsere Ziele in der For-
schungs-, Bildungs- und Arbeits-
marktpolitik intensiv miteinander 
verknüpft. 

Bislang wächst der IKT-Sektor bei 
uns wesentlich langsamer als in Asien 
und Amerika. Während Indien, Brasi-
lien und China Marktzuwächse von 
neun bis 14 Prozent aufweisen, liegt 
diese Rate in Europa unter einem Pro-
zent! Um das Potential unserer IKT-
Branche voll ausschöpfen zu können, 
müssen wir an erster Stelle ihre Be-
sonderheiten berücksichtigen.

Zum einen laufen Innovationspro-
jekte bei Internetunternehmen oft 
nur über wenige Wochen, so dass 
hohe Forschung- und Entwicklungs-
kosten entstehen. Diesen schnellen 
Prozessen müssen wir unsere Förder-
angebote anpassen. Zum anderen 
sind die meisten IKT-Unternehmen 
hierzulande kleinere Betriebe. Wir ha-
ben keine Internetriesen wie Face-
book oder Google! Doch unsere mit-
telständischen Unternehmen leisten 
Forschung und Entwicklung auf welt-
weitem Spitzenniveau, und daher 
muss die Mittelstandsförderung noch 
intensiver mit der Innovationspolitik 
verbunden werden. Mehr als andere 
Wirtschaftszweige ist die IKT-Branche 
vom Risikokapital abhängig. Deshalb 
müssen die Banken, wie in den USA 
und Asien längst praktiziert, jungen 
Hightech-Unternehmen die An-
schlussfinanzierung erleichtern, um 

neue Produkte schneller auf den Markt 
zu bringen. Die digitale Wirtschaft hat 
bereits mit dem sog. Crowdfunding 
eine neue Form der privaten Eigenkapi-
talbeschaffung initiiert.

Die Branche der Informations- und 
Kommunikationstechnologien hat vie-
le Schnittstellen mit anderen Wirt-
schaftszweigen. Eine besondere Be-
deutung kommt dem Maschinen- und 
Anlagenbau zu: Deutschland ist füh-
render Fabrikausstatter in der Welt. Ein 
Jahresumsatz von rund 200 Milliarden 
Euro garantiert die Beschäftigung von 
fast 15 Millionen Menschen (direkt 
bzw. indirekt).

Um die Marktführerschaft vor Ame-
rika und Asien langfristig zu sichern, 
fördert die Bundesregierung das Pro-
jekt „Industrie 4.0“. Dieses gehört zu 
den zehn Zukunftsprojekten der High-
tech-Strategie und ist auf einen Zeit-
raum von 15 Jahren angelegt. Genauso 
gezielt und massiv muss jetzt die digi-
tale Infrastruktur in allen weiteren Be-
reichen wie Verkehr, Energie, Gesund-
heit, öffentlicher Verwaltung usw. aus-

gebaut werden.

Täglich entstehen unserer Wirt-
schaft durch „Cybercrime“ (Krimina-
lität, bei der Elemente der elektroni-
schen Datenverarbeitung wesentlich 
für die Tatausführung sind) Schäden 
in Höhe von einer Viertelmilliarde 
Euro! Deshalb benötigen wir dringend 
das neue Sicherheitsgesetz für den 
Bereich der Informationstechnologi-
en (IT), dessen überarbeiteter Entwurf 
im August vorliegen soll. Vorgesehe-
ne Schwerpunkte: Schutz kritischer 
Infrastrukturen, Mindeststandards 
für IT-Sicherheit, Stärkung des Bun-
desamtes für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI). Zudem wollen 
wir bei der geplanten EU-Daten-
schutz-Grundverordnung eine Klau-
sel einbringen, die strengere nationa-
le Bestimmungen im öffentlichen Be-
reich zulässt.

Neue Beschäftigungsformen           
    rechtlich absichern 

Unternehmen der digitalen Wirt-
schaft müssen ihre Mitarbeiter auf die 
Arbeitsplätze der Zukunft vorberei-
ten. Neben Eigenverantwortung und 
Flexibilität sind zunehmend interkul-
turelle Kompetenzen gefragt. Die 
Bundesregierung will darum die Zahl 
der Auszubildenden verdoppeln, die 
einen Auslandsaufenthalt absolvie-
ren.

Im Rahmen der Digitalisierung ist 
auch eine neue Art der Beschäftigung 
entstanden, das sog. Crowdsourcing: 
Projektbezogene Aufträge werden 
über das Internet an eine Vielzahl von 
Nutzern vergeben. Die „Schwarmin-
telligenz“, also der gemeinsame Sach-
verstand, sichert den Firmen erfolg-
reiche Ergebnisse sowie flexiblere Ar-
beitsleistungen. Doch auch diese Jobs 
sind abzusichern durch Arbeitsverträ-
ge und Tarife oder Formen selbststän-
diger Arbeit mit Sozialversicherungs-
pflicht.

Axel Knoerig
Stellv. Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe 
Arbeitsgruppe Wirtschaft und Energie
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Arbeitsmarktpolitik - Quo vadis,  
zwei Jahre nach der Instrumentenreform 
Prof. Dr. Matthias Zimmer

Vor über zwei Jahren wurde die 
Reform der arbeitsmarktpoliti-
schen Instrumente wirksam. Eine 
Reform, um die wir im Jahr 2011 
intensiv gerungen haben mit dem 
Ziel, die arbeitsmarktpolitischen 
Instrumente passgenau zu schär-
fen und so Übergänge in reguläre 
Erwerbsarbeit zu stärken. Ob die 
Reform diesen Zielen gerecht wer-
den kann, wird genauer zu betrach-
ten sein. 

Es gibt bereits erste Anhaltspunkte, 
die für unseren weiteren arbeits-
marktpolitischen Fahrplan nützlich 
sein können. Hierzu gehört, dass öf-
fentlich geförderte Beschäftigungen 
auch künftig ein wichtiger Bestand-
teil der Arbeitsmarktpolitik sein wird. 
Hieran sollten wir als Arbeitnehmer-
gruppe der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion anknüpfen. Auch die Bundesmi-
nisterin für Arbeit und Soziales for-
derte übrigens unlängst, den sozialen 
Arbeitsmarkt weiterzuentwickeln. 

Ein interessanter Ansatz könnte 
die Einführung eines „Passiv-Aktiv-
Transfers“ sein. Im Zuge des Passiv-
Aktiv-Transfer (kurz: PAT) sind soge-
nannte passive Leistungen wie Regel-
sätze oder Kosten der Unterkunft in 

aktive Leistungen umzuwandeln. Ge-
meint ist damit, dass solche Leitun-
gen in Finanzierungsbestandteile so-
zialversicherungspflichtiger Beschäf-
tigungsverhältnisse umgewandelt 
werden. Allerdings handelt es sich 
beim PAT nicht um ein neues Kombi-
lohnmodell, also nicht um die Sub-
ventionierung von Niedriglohnjobs, 
sondern um die Organisation eigen-
ständiger und sinnvoller Tätigkeiten 
in einem sozialen Arbeitsmarkt. Ein-
satzfelder könnten beispielsweise im 
Bereich ökologischer Infrastruktur-
maßnahmen oder Pflege der Kultur-
landschaft liegen.

Mehr Arbeitsmarktnähe

Hinter dem PAT steckt die Idee, 
Menschen aus ihren Vermittlungs-
hemmnissen zu lösen und somit den 
Weg für einen Übergang in reguläre 
Beschäftigung zu ebnen. Wir wollen 
und dürfen niemanden aufgeben und 
müssen Perspektiven schaffen. Dies 
kann nachhaltig nur gelingen, indem 
wir passgenaue Beschäftigungen för-
dern, aber auch arbeitsmarktferne 
Maßnahmen ernsthaft hinterfragen. 
Arbeitsmarktmaßnahmen dürfen 
selbstverständlich nicht wettbe-
werbsverzerrend wirken und Arbeits-
plätze auf dem ersten Arbeitsmarkt 
gefährden oder verdrängen. Dennoch 
müssen Tätigkeiten des sozialen Ar-
beitsmarkts näher an den ersten Ar-
beitsmarkt heran. Maßnahmenkarus-
sells bringen niemandem etwas: we-
der den Betroffenen noch den 
Steuerzahlern. Der PAT stellt daher 
nicht nur eine progressive Finanzie-
rungsform von Arbeitsmarktpolitik 
dar, er soll vor allem in den exempla-
risch genannten Einsatzfeldern auch 
Perspektiven für Langzeitarbeitslose 
bieten.

Mitteleinsatz spezifizieren 

Gegen den PAT werden vor allem 
zwei Vorbehalte angeführt. Der Finan-
zierungsweg weckt insbesondere die 

Befürchtung, dass die passiven Leis-
tungen des Bundes auf kommunaler 
Ebene anderweitig zweckentfremdet 
werden könnten, anstatt sie in aktive 
Arbeitsmarktförderungen umzuwan-
deln. Die Erfahrungen aus anderen 
Bereichen zeigen, dass diese Vorbe-
halte nicht unberechtigt sind. Dem 
kann man aber etwa durch eine Klar-
stellung begegnen, dass die De-
ckungsfähigkeit der bundesseitigen 
Leistungen mit den Aktivleistungen 
nur gegeben ist, wenn diese eindeutig 
für den Passiv-Aktiv-Transfer spezifi-
ziert werden. 

Passgenaue Maßnahmen 
erfordern Betreuungsaufwand

Der zweite Vorbehalt zielt auf den 
bürokratischen Aufwand. Der Passiv-
Aktiv-Transfer spreche nur einen klei-
nen Teil der Langzeitarbeitslosen an, 
produziere dafür jedoch eine Menge 
bürokratischen Aufwand, wird argu-
mentiert. Natürlich bedarf jedes Ar-
beitsmarktinstrument einer bürokra-
tischen Betreuung – ohne diese geht 
es nicht. Das Institut für Arbeitsmarkt 
und Berufsforschung (IAB) kommt in 
einem Papier zur Verbesserung der 
Chancen von langzeitarbeitslosen zu 
dem Ergebnis, dass es vor allem beim 
sozialen Arbeitsmarkt darauf an-
kommt, die Zielgruppe eng umrissen 
und mit Augenmaß zu definieren. 
Wollen wir in diesem Sinne Langzeit-
arbeitslosen passgenaue Maßnahmen 
anbieten, wird dies nicht ohne Auf-
wand gehen.

Es lohnt sich, die Menschen abzu-
holen und mit konkreten Perspekti-
ven aus der Langzeitarbeitslosigkeit 
zu lösen. Der Passiv-Aktiv-Transfer 
kann uns dabei helfen.

Prof. Dr. Matthias Zimmer
Stellv. Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe
Stellv. Vorsitzender des Ausschusses für Arbeit 
und Soziales des Deutschen Bundestages
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Mit dem „Elterngeld Plus“ erweitern wir die  
Wahlmöglichkeiten der Eltern 
Marcus Weinberg

Marcus Weinberg
Stellvertretender Vorsitzender der 
Arbeitnehmergruppe  
Vorsitzender der Arbeitsgruppe Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend 

Das Rollenverständnis von Vätern 
und Müttern und die Lebensent-
würfe junger Eltern haben sich in 
den letzten Jahren und Jahrzehn-
ten stark verändert: Immer mehr 
Frauen wollen Erwerbstätigkeit 
und Familienzeit, auch die Betreu-
ung kleiner Kinder, miteinander 
verbinden und immer mehr Män-
ner wollen mehr sein als nur der 
Ernährer der Familie. Viele Väter 
wollen mehr Zeit mit ihrer Familie 
verbringen. Außerdem ist es der 
Wunsch von 60 Prozent der Mütter 
und Väter, deren jüngstes Kind 
zwischen einem und drei Jahre alt 
ist, sich die Aufgaben in Beruf und 
Familie partnerschaftlich unterei-
nander aufzuteilen. Aber nur 14 
Prozent von diesen Paaren können 
dieses Modell wirklich leben. 

Es ist Aufgabe von Politik, auf diese 
veränderten Wünsche der Eltern zu 
reagieren. Mit der Einführung des El-
terngeld Plus und dem neuen Partner-
schaftsbonus tun wir das: Wir geben 
Eltern mehr Zeit und ermöglichen ih-
nen, Familie und Beruf partnerschaft-
lich zu vereinbaren. Künftig können 
Eltern aus verschiedenen Elterngel-
doptionen wählen: Elterngeldbezug 
ohne Erwerbstätigkeit, verlängerter 
Elterngeldbezug in Kombination mit 
einer Teilzeittätigkeit, gemeinsame 
Elternzeit und Teilzeittätigkeit beider 
Eltern mit Inanspruchnahme des 
Partnerschaftsbonus´ oder abwech-
selnde Inanspruchnahme von Eltern-
geld – alles ist möglich.

Elterngeld doppelt 
so lange erhalten

Das Elterngeld wird bislang für maxi-
mal 14 Monate nach der Geburt eines 
Kindes gezahlt. Steigen Mütter oder 
Väter schon in dieser Zeit in Teilzeit 
wieder in ihren Beruf ein, verlieren 
sie einen Teil ihres Elterngeldanspru-
ches. Zudem verkürzt die gleichzeiti-

ge Inanspruchnahme des Elterngel-
des bei gleichzeitiger Teilzeiterwerbs-
tätigkeit durch beide Partner den 
Zeitraum des Elterngeldbezugs. Im 
ungünstigsten Fall endet die Zahlung 
des Elterngeldes für beide Eltern be-
reits nach sieben Monaten. Mit dem 
neuen Elterngeld Plus ist es für Eltern, 
die Teilzeit arbeiten, zukünftig mög-
lich, das Elterngeld doppelt so lange 
zu erhalten: ein Elterngeld-Monat 
wird zu zwei Elterngeld Plus-Mona-
ten. Der oft gewünschte frühere Wie-
dereinstieg während der Elternzeit in 
Teilzeit wird so attraktiver.

Partnerschaftsbonus 

Ergänzend zum Elterngeld Plus gibt es 
einen sogenannten Partnerschaftsbo-
nus: Wenn sich Vater und Mutter die 
Betreuung ihres Kindes teilen und pa-
rallel für mindestens vier Monate ihre 
Arbeitszeit auf 25 bis 30 Wochenstun-
den reduzieren, erhalten sie zusätz-
lich je vier Monate Elterngeld Plus. 
Damit setzen wir Anreize, dass Eltern 
schon in dieser frühen Familienphase 
in eine partnerschaftliche Aufgaben-

teilung hineinwachsen können. Der 
Erwerbsumfang zwischen 25 und 30 
Wochenstunden wurde kritisch hin-
terfragt. Aber wir setzen ganz bewusst 
eine Arbeitszeit in einem höheren 
Umfang als bei Geringfügigkeit vor-
aus, um – vor allem Mütter – nicht in 
die Minijob-Falle zu locken. Nur so ist 
die dauerhafte wirtschaftliche Absi-
cherung von Familien gewährleistet. 
Alleinerziehende, die besonders auf 
eine eigenständige finanzielle Absi-
cherung angewiesen sind, können 
ebenfalls vom Elterngeld Plus und 
dem Partnerschaftsbonus profitieren.

Flexibilisierung der Elternzeit

Im Gesetzentwurf ist auch die Flexibi-
lisierung der Elternzeit geregelt, die 
ein weiterer Schritt hin ist zu mehr 
Zeit für die Familie. Eltern steht die 
Elternzeit grundsätzlich bis zum drit-
ten Geburtstag eines Kindes zu. Von 
den insgesamt 36 Monaten Elternzeit 
können bisher 12, künftig aber 24 Mo-
nate zwischen dem dritten und ach-
ten Geburtstag des Kindes bean-
sprucht werden. Eltern können so 
leichter den Bedürfnissen ihres Kin-
des oder der Familie gerecht werden, 
indem sie nochmals eine Auszeit aus 
dem Beruf nehmen, wenn ihr Kind 
z.B. bei Schuleintritt eine intensivere 
Betreuung benötigt. Eine Zustim-
mung des Arbeitgebers für die spätere 
Elternzeitnutzung ist nicht mehr er-
forderlich. Durch eine längere Anmel-
defrist von 13 Wochen haben Arbeit-
geber aber mehr Zeit, um sich auf eine 
bevorstehende Elternzeit einzustel-
len.

Mit den geplanten Änderungen ma-
chen wir das Erfolgsmodell Elterngeld 
noch attraktiver und passen es noch 
stärker an die Lebenswirklichkeit jun-
ger Eltern an.
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Gemeinsam für eine zukunftsfeste Rentenversicherung mit flexiblen Altersübergängen - 
Peter Weiß und der CDA-Bundesvorsitzende Karl-Josef Laumann             Foto: Hanna Tucznio                                  

Im Zusammenhang mit der über-
gangsweisen Einführung der ab-
schlagsfreien Rente mit 63 ist eine 
lebhafte Debatte über eine Flexibili-
sierung des Renteneintritts in Gang 
gekommen. Mit dem RV-Leistungs-
verbesserungsgesetz wird jetzt, wie 
von der Arbeitnehmergruppe gefor-
dert, in § 41 SGB VI (Altersrente und 
Kündigungsschutz) die Möglichkeit 
geschaffen, dass Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber aus dem bestehenden Be-
schäftigungsverhältnis heraus – auch 
mehrmals - einvernehmlich einen 
neuen Zeitpunkt für die Beendigung 
eines bestehenden Arbeitsverhältnis-
ses bestimmen können. 

Damit gibt es keinerlei arbeitsrechtli-
che Hürden mehr für eine weitere Be-
schäftigung über die Regelaltersgren-
ze hinaus und damit auch keinen wei-
teren gesetzgeberischen 
Handlungsbedarf. Benötigte Fach-
kräfte können, wenn gewünscht, in 
ihren Betrieben verbleiben, ohne dass 
sich für sie oder die Arbeitgeber ir-
gendwelche Nachteile gegenüber der 
Situation vor Erreichen der Regelal-
tersgrenze ergeben. 

Sozialversicherungsrecht beim 
Übergang in den Ruhestand 
generationengerecht gestalten 

Im Koalitionsvertrag werden zwei die 
Arbeit Älterer betreffende Kernziele 
hervorgehoben:
- die Stärkung der Sozialsyste-
me und insbesondere des Rentensys-
tems durch längere sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung;
- die Schaffung flexiblerer 
Übergänge vom Erwerbsleben in den 
Ruhestand.

Wir geben damit die richtigen Ant-
worten auf die demografische Heraus-
forderung. Eine Abschaffung beste-
hender Beitragspflichten zur Renten- 
und Arbeitslosenversicherung für 
Rentner, wie sie diskutiert wird, wür-
de diesen Zielsetzungen aus verschie-
denen Gründen widersprechen. 

- Das bereits bestehende Kos-
tengefälle zwischen Beschäftigten 
ohne Bezug von Altersrente und Rent-
nern würde sich weiter verstärken 
(heute gibt es einen Arbeitgeberbei-
trag zur Renten- und Arbeitslosenver-
sicherung, aber keinen Arbeitneh-
merbeitrag). Allein dadurch würde Ar-
beit von Rentnern im Vergleich zu 
anderer abgängiger Beschäftigung 
künftig schon um ungefähr ein Fünf-
tel günstiger. Berücksichtigt man die 
höhere Flexibilität und auch die teil-
weise bestehende Möglichkeit, Ar-
beitsverträge zu veränderten Konditi-
onen, z. B. ohne Urlaubsgeldansprü-
che oder sogar zu niedrigeren Löhnen 
neu zu vereinbaren, so wäre die Be-
nachteiligung anderer Altersgruppen 
beim Zugang zum Arbeitsmarkt deut-
lich erschwert. 

Das würde Berufseinsteiger betreffen. 
Insbesondere würde aber in der direk-
ten Konkurrenz die Rückkehr auf den 
Arbeitsmarkt für Personen ab Mitte 
50, die arbeitslos geworden sind oder 
eine andere (z.B. eine körperlich we-
niger belastende) Arbeit suchen, dras-
tisch erschwert. Aus wirtschaftlicher 
Sicht wäre es für Arbeitgeber nahelie-
gend, dem Rentner bei der Personal-

auswahl den Vorzug geben. Für viele 
dieser älteren Arbeitnehmer wäre es 
dann auch nicht mehr möglich, sich 
eine sozial absichernde Rente zu ver-
dienen. Zugleich würden auch die er-
folgreichen Bemühungen konterka-
riert, das durchschnittliche Renten-
eintrittsalter anzuheben. Der 
Zusammenhang zwischen diesem 
und der Akzeptanz eines späteren all-
gemeinen Renteneintritts in der poli-
tischen Debatte ist bekannt.

- Auch Rentnerarbeit ist in Er-
gänzung zu einem späteren Renten-
eintritt absolut wünschenswert und 
sollte nicht behindert werden. Es 
wäre aber gerade aus Sicht jüngerer 
Generationen absolut verfehlt, diese 
in einer „Anreizhierarchie“ ganz nach 
vorne zu rücken. Während eine sozi-
alversicherungspflichtige Beschäfti-
gung über das gesetzliche Rentenein-
trittsalter hinaus die Rentenversiche-
rung stärkt und den Versicherten bei 
dem zu erwartenden sinkendem Ren-
tenniveau einen Ausgleich ermög-
licht, hat Rentnerarbeit ohne Sozial-
versicherungspflicht keinerlei Aus-
wirkungen, ganz gleich ob diese bis 
70, 80 oder 90 erfolgt. Im Gegenteil 
würden der Rentenversicherung kurz-
fristig bereits Einnahmeausfälle um 

Flexible Übergänge von der Arbeit in den Ruhestand 
Positionspapier der Arbeitnehmergruppe



Zur Sache

17 | Informationen aus der Arbeitnehmergruppe | Juli 2014

eine Milliarde Euro entstehen. 

„Generationengerecht“ sind also nur 
solche Flexibilisierungen, die die 
Rentenversicherung einbeziehen. 
Neben höheren Bundeszuschüssen, 
höheren Beiträgen und einer Absen-
kung des Rentenniveaus haben wir 
nur die Option, durch ein längeres 
Erwerbsleben mit Beitragszahlungen 
die Rentenversicherung dauerhaft zu 
stabilisieren. Zugleich können Versi-
cherte so dem sinkenden Rentenni-
veau begegnen. Die ansteigende Re-
gelaltersgrenze haben wir gesetzlich 
geregelt. Die Option eines freiwilli-
gen späteren Renteneintritts als zu-
sätzliches Potenzial würden wir  bei 
weiter verstärkten Anreizstrukturen 
in Richtung von Rentnerarbeit ohne 
Beitragspflicht weitgehend verspie-
len. 

Die Streichung bestehender Beitrags-
pflichten kann demnach keinesfalls 
mit den Interessen jüngerer Genera-
tionen hinsichtlich der finanziellen 
Aufstellung der Sozialkassen begrün-
det werden. Es ist auch weder schlüs-
sig noch generationengerecht, wenn 
einerseits – sehr zu Recht - mehr Ver-
bindlichkeit bei der Alterssicherung 
von jüngeren Menschen gefordert 
wird und zugleich andererseits älte-
ren Generationen in erweitertem 
Umfang ermöglicht werden soll, aus 
dem Rentensystem auszusteigen, zu-
mal dieses angesichts der Entwick-
lung des Sicherungsniveaus in stär-
kerem Maße notwendig werdenden 
Eigenvorsorge auch für sie selber 
sinnvoll wäre.

- Bei einem Ausbau der Rent-
nerarbeit zu Lasten eines späteren 
Renteneintritts würde auch das Ziel 
verfehlt, angesichts der in die falsche 
Richtung gehenden „Rente mit 63“ 
ein Signal für einen späteren allge-
meinen Renteneintritt zu setzen, da 
die bestehende Regelaltersgrenze 
faktisch zementiert würden.

- Forderungen nach Abschaf-
fung der Renten- und Arbeitslosen-
versicherungsbeiträge bei Rentnerar-
beit werden auch damit begründet, 

dass diesen keine Leistungsansprü-
che gegenüberstehen. Beantragt ein 
Arbeitnehmer nach Erreichen der Re-
gelaltersgrenze die Rente zunächst 
nicht, so erhöht sich hingegen seine 
Rente mit jedem Jahr, um das er den 
Rentenantrag aufschiebt, um sechs 
Prozent. 

Statt einer Fehlanreize setzenden Be-
freiung von der Rentenversicherungs-
pflicht sollte Arbeitnehmern die Mög-
lichkeit gegeben werden, mit regulä-
ren Beitragszahlungen aus einem 
Beschäftigungsverhältnis auch nach 
Beantragung ihrer Rente ihren Ren-
tenanspruch noch weiter zu erhöhen. 

Die richtige Reaktion angesichts von 
Bedenken wegen der vorübergehend 
vorgezogenen Altersrente kann nicht 
eine dauerhafte Schwächung der 
Grundlagen der Gesetzlichen Renten-
versicherung sein.

Flexible Übergänge in 
den Ruhestand fördern 

Die unbestreitbare Popularität der ab-
schlagfreien Rente mit 63 gründet 
insbesondere darauf, dass viele Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
sich für sich selber oder aus der Au-
ßensicht, jedenfalls für bestimmte 
Berufe, ein Arbeiten bis 67 nicht vor-
stellen können. Wenn wir die Bürge-
rinnen und Bürger bei unseren politi-
schen Entscheidungen mitnehmen 
und einen späteren Renteneintritt im 
Bewusstsein verankern wollen, müs-
sen wir auch an diesem Punkt anset-
zen. 

Hierzu wird die Umsetzung unserer 
Pläne für einen flexibleren Übergang 
in den Ruhestand beitragen. Ein sol-
cher flexibler Übergang entspricht 
nach gängiger Auffassung am ehesten 
den individuellen wie auch gesell-
schaftlichen Bedürfnissen und meist 
auch den Arbeitserfordernissen.

Flexible Übergänge sind naturgemäß 
am ehesten innerhalb bestehender 
Beschäftigungsverhältnisse umzuset-
zen. Sie haben dann auch den Vorteil, 
dass sie häufig durch Tarifverträge 

bzw. Betriebsrentenmodelle flankiert 
werden können. Staat und Sozialkas-
sen wären mit der Etablierung solcher 
Modelle überfordert. Auch unter die-
sen Gesichtspunkten wären verzer-
rende Anreize weg von längeren Be-
schäftigungsverhältnissen und hin zu 
mehr Rentnerarbeit absolut verfehlt.

Vorschlag: Um flexible Altersübergänge 
zu fördern, sollte neben einer Weiterent-
wicklung der Teilrente bis zur Regelal-
tersgrenze in Verbindung mit einer Re-
form der Hinzuverdienstgrenzen der 
Teilrentenbezug auch im Rahmen der 
künftig bestehenden Möglichkeit der 
einvernehmlichen Fortführung eines be-
stehenden Arbeitsverhältnisses über das 
gesetzliche Renteneintrittsalter hinaus 
zulässig werden. Die Teilrente wird heu-
te kaum in Anspruch genommen, weil 
sie mit Rentenabschlägen belegt ist und 
intransparente Hinzuverdienstgrenzen 
gelten. Bei Arbeit über die Regelalters-
grenze hinaus müssen diese Abschläge 
künftig in einem überschaubaren Zeit-
raum ausgeglichen werden können.

Auszug Koalitionsvertrag  
 
… Deswegen wollen wir, wie auch 
im Arbeitsmarkt, in der Rente An-
reize setzen, damit möglichst viele 
Menschen bei guter Gesundheit 
möglichst lange im Erwerbsleben 
bleiben und über ihre Steuern und 
Sozialbeiträge die finanzielle Basis 
unserer Alterssicherungssysteme 
stärken. ….

…Ältere Beschäftigte sind unver-
zichtbar im Arbeitsleben. Nicht zu-
letzt aufgrund des zunehmenden 
Fachkräftemangels werden ihre Er-
fahrung und ihr Potenzial künftig 
zunehmend gefragt sein. Über Steu-
ern, Beiträge und zusätzlich erwor-
bene eigene Rentenansprüche tra-
gen sie wesentlich dazu bei, dass 
unsere Sozialsysteme im demografi-
schen Wandel leistungsfähig blei-
ben. Deswegen wollen wir lebens-
laufbezogenes Arbeiten unterstüt-
zen. 
(Seite 72) 


